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 Veröffentlicht am 04.03.1980

Norm

StGB §159 Abs1 Z2

Rechtssatz

Eine Schädigung der Gläubiger kann darin gelegen sein, daß als Folge des Tatverhaltens die Stellung und Beziehung

der Gläubiger zueinander zum Nachteil eines von ihnen verschobene und allenfalls der allen Gläubigern gemeinsame

Befriedigungsfonds verändert wird.
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